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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 

8. Januar 2009 

Dreiundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 89 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/63/389)] 

63/240. Auf dem Wege zu einem Vertrag über den Waffenhandel: Auf-
stellung gemeinsamer internationaler Normen für die Einfuhr, 
die Ausfuhr und den Transfer von konventionellen Waffen 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Zielen und Grundsätzen in der Charta der Vereinten Nationen und ih-
re Achtung des Völkerrechts und ihr Bekenntnis dazu bekräftigend, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/36 L vom 9. Dezember 1991, 51/45 N vom 
10. Dezember 1996, 51/47 B vom 10. Dezember 1996, 56/24 V vom 24. Dezember 2001, 
60/69 und 60/82 vom 8. Dezember 2005 und 61/89 vom 6. Dezember 2006, 

 in dem Bewusstsein, dass Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung für die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unabdingbar sind, 

 in Bekräftigung des naturgegebenen Rechts aller Staaten auf individuelle oder kollek-
tive Selbstverteidigung im Einklang mit Artikel 51 der Charta, 

 in Anerkennung des Rechts aller Staaten, zu Selbstverteidigungs- und Sicherheits-
zwecken sowie im Hinblick auf die Teilnahme an Friedensunterstützungsmissionen konven-
tionelle Waffen herzustellen, ein- und auszuführen, zu transferieren und zu behalten, 

 unter Hinweis auf die Verpflichtung aller Staaten, sich uneingeschränkt an die vom 
Sicherheitsrat im Einklang mit der Charta beschlossenen Waffenembargos zu halten, 

 in Bekräftigung ihrer Achtung des Völkerrechts, einschließlich der internationalen 
Menschenrechtsnormen und des humanitären Völkerrechts, sowie der Charta, 

 unter Kenntnisnahme und Befürwortung der einschlägigen Initiativen, die die Staaten 
auf internationaler, regionaler und subregionaler Ebene, so auch im Rahmen der Vereinten 
Nationen, unternehmen, und der Rolle, die die nichtstaatlichen Organisationen und die Zi-
vilgesellschaft wahrnehmen, um die Zusammenarbeit zu verstärken, den Informationsaus-
tausch und die Transparenz zu verbessern und vertrauensbildende Maßnahmen auf dem Ge-
biet des verantwortungsvollen Waffenhandels durchzuführen, 

 in der Erkenntnis, dass das Fehlen gemeinsamer internationaler Normen für die Ein-
fuhr, die Ausfuhr und den Transfer von konventionellen Waffen einer der Faktoren ist, die 
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zu Konflikten, der Vertreibung von Menschen, Kriminalität und Terrorismus beitragen und 
damit den Frieden, die Aussöhnung, die Sicherheit, die Stabilität und die nachhaltige soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung untergraben, 

 in Anerkennung der in vielen Regionen wachsenden Unterstützung für den Abschluss 
eines auf der Grundlage der Nichtdiskriminierung, der Transparenz und der Multilateralität 
ausgehandelten bindenden Rechtsinstruments zur Aufstellung gemeinsamer internationaler 
Normen für die Einfuhr, die Ausfuhr und den Transfer von konventionellen Waffen, so auch 
durch die Abhaltung regionaler und subregionaler Arbeitstagungen und Seminare zur Erör-
terung der von der Generalversammlung in ihrer Resolution 61/89 eingeleiteten Initiative, 

 gebührend Kenntnis nehmend von den dem Generalsekretär auf sein Ersuchen vorge-
legten Auffassungen der Mitgliedstaaten zur Durchführbarkeit, zum Anwendungsbereich 
und zum Entwurf der Parameter eines umfassenden, bindenden Rechtsinstruments zur Auf-
stellung gemeinsamer internationaler Normen für die Einfuhr, die Ausfuhr und den Transfer 
von konventionellen Waffen1, 

 unter Begrüßung des mit Hilfe der Gruppe von Regierungssachverständigen erstellten 
Berichts des Generalsekretärs2, in dem festgestellt wird, dass es in Anbetracht der Viel-
schichtigkeit der mit Transfers von konventionellen Waffen verbundenen Fragen erforder-
lich ist, Schritt für Schritt und auf offene und transparente Weise sowie geleitet von den 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen weitere Anstrengungen im Rahmen der Ver-
einten Nationen zur Behandlung der Frage des internationalen Handels mit konventionellen 
Waffen zu prüfen, um ein auf Konsens beruhendes Gleichgewicht herzustellen, das für alle 
von Vorteil sein wird, 

 in dem festen Willen, die Abzweigung von konventionellen Waffen, einschließlich 
Kleinwaffen und leichter Waffen, vom legalen auf den illegalen Markt zu verhindern, 

 1. billigt den mit Hilfe der Gruppe von Regierungssachverständigen und unter Be-
rücksichtigung der Auffassungen der Mitgliedstaaten1 erstellten Bericht des Generalsekre-
tärs2; 

 2. ermutigt alle Staaten, die einschlägigen Empfehlungen in den Ziffern 28 und 29 
des Berichts des Generalsekretärs auf nationaler Ebene umzusetzen und ihnen Rechnung zu 
tragen, und empfiehlt allen Staaten, sorgfältig zu prüfen, wie diese Umsetzung vollzogen 
werden kann, um sicherzustellen, dass ihre nationalen Systeme und internen Kontrollen den 
höchstmöglichen Standards entsprechen und so die Abzweigung von konventionellen Waf-
fen vom legalen auf den illegalen Markt, wo sie für terroristische Handlungen, organisierte 
Kriminalität und andere kriminelle Tätigkeiten genutzt werden können, verhindert wird, und 
fordert ferner die Staaten, die dazu in der Lage sind, auf, auf Antrag diesbezügliche Hilfe zu 
gewähren; 

 3. beschließt zu dem Zweck, allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen die wei-
tere schrittweise, offene und transparente Prüfung der Umsetzung der einschlägigen Emp-
fehlung in Ziffer 27 des Berichts des Generalsekretärs zu ermöglichen, eine offene Arbeits-
gruppe einzusetzen, die ab 2009 zu bis zu sechs einwöchigen Tagungen zusammentreten 
soll, wobei die beiden für 2009 vorgesehenen Tagungen vom 2. bis 6. März beziehungswei-
se vom 13. bis 17. Juli in New York abgehalten werden; 

_______________ 
1 Siehe A/62/278 (Parts I and II) und Add.1-4. 
2 Siehe A/63/334. 
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 4. beschließt außerdem, dass die offene Arbeitsgruppe spätestens am 27. Februar 
2009 in New York eine eintägige Organisationstagung abhalten wird, um die organisatori-
schen Regelungen für die Arbeitsgruppe, einschließlich der Termine und Orte ihrer künfti-
gen Arbeitstagungen, zu vereinbaren; 

 5. beschließt ferner, dass die offene Arbeitsgruppe im Verlauf von 2009 geleitet 
von den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und anderen bestehenden interna-
tionalen Verpflichtungen diejenigen Elemente in dem Bericht der Gruppe von Regierungs-
sachverständigen2 weiter prüfen wird, über deren Aufnahme in einen späteren rechtsver-
bindlichen Vertrag über die Einfuhr, die Ausfuhr und den Transfer von konventionellen 
Waffen, der ein allen zum Vorteil gereichendes Gleichgewicht herstellt, ein Konsens erzielt 
werden könnte, und dass sie der Generalversammlung einen ersten Bericht zur Behandlung 
auf ihrer vierundsechzigsten Tagung übermitteln wird; 

 6. ersucht den Generalsekretär, die Antworten der Mitgliedstaaten und den Bericht 
der Gruppe von Regierungssachverständigen an die offene Arbeitsgruppe weiterzuleiten und 
der Arbeitsgruppe jede erforderliche Hilfe zu gewähren, darunter die Bereitstellung von we-
sentlichen Hintergrundinformationen und einschlägigen Dokumenten; 

 7. beschließt, den Punkt „Auf dem Wege zu einem Vertrag über den Waffenhandel: 
Aufstellung gemeinsamer internationaler Normen für die Einfuhr, die Ausfuhr und den 
Transfer von konventionellen Waffen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen. 

74. Plenarsitzung  
24. Dezember 2008 


